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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-
chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-
richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Abschlüsse. 
 
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele 
und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schüle-
rinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Be-
rufsschule. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrplä-
ne um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur 
fachlichen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten blei-
ben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmen-
vereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
12.03.2015) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den anderen an der Be-
rufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen 
berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. Damit werden 
die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Beruf sowie zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer und ökologi-
scher Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anforderungen, 
befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

 zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
 zum lebensbegleitenden Lernen, 
 zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zu-

sammenwachsen Europas 

ein. 
 
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Be-
rufsschule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-
gebot gewährleisten, das 

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-
stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und 
Schülerinnen ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und 
Gesellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und 
Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz 
zu fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des 
Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht 
durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkom-
petenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben 
und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und 
das Ergebnis zu beurteilen. 
 
Selbstkompetenz1 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforde-
rungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durch-
denken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen 
und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbst-
vertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbe-
sondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bin-
dung an Werte. 
 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen 
und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verant-
wortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere 
auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-
standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 
von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 
gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu ver-
stehen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbst-
ständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Struktu-
ren einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereit-
schaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu 
entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

                                                 
1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksichtigt 

stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 



 Seite 5 

Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-
tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-
chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär 
an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem 
Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Er-
kenntnissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lern-
situationen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 
 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
zumindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Bei-
spiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug 
auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-
rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und 
Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildungen zum Graveur und zur Graveurin 
sowie zum Metallbildner und zur Metallbildnerin ist mit der Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum Graveur und zur Graveurin vom 03. Juni 2016 (BGBl. I S. 1298) und der Ver-
ordnung über die Berufsausbildung zum Metallbildner und zur Metallbildnerin vom 06. Juni 
2016 (BGBl. I S. 1335) abgestimmt. 
 
Die Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Graveur/Graveurin (Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 27.03.1998) und für den Ausbildungsberuf Metallbildner/Metallbildnerin 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 27.03.1998) werden durch den vorliegenden 
Rahmenlehrplan aufgehoben. 

 
Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen wer-
den auf der Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
In Ergänzung des Berufsbildes (Bundesinstitut für Berufsbildung unter http://www.bibb.de) 
sind folgende Aspekte im Rahmen des Berufsschulunterrichtes bedeutsam: 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Ausbildungsberufe Graveur und Graveurin sowie Metall-
bildner und Metallbildnerin werden in der Regel gemeinsam beschult. Dem Ausbildungsberuf 
entsprechend können unterschiedliche Unterrichtsschwerpunkte gesetzt werden. Im dritten 
Ausbildungsjahr erfolgt eine Differenzierung der Ausbildungsberufe Graveur und Graveurin 
sowie Metallbildner und Metallbildnerin. 
 
Im Ausbildungsrahmenplan der Metallbildner und Metallbildnerin wird im 3. Ausbildungsjahr 
zwischen den drei Fachrichtungen Gürtlertechnik, Metalldrücktechnik und Ziseliertechnik 
unterschieden. Im Berufsschulunterricht wird diese Differenzierung mit Hilfe von berufsspezi-
fischen Aufgabenstellungen in den Lernsituationen umgesetzt. 
 
Die Lernfelder 1 bis 4 im ersten Ausbildungsjahr entsprechen den Lernfeldern 1 bis 4 der 
Rahmenlehrpläne für die handwerklichen und industriellen Metallberufe. Eine gemeinsame 
Beschulung ist im ersten Ausbildungsjahr möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein 
Schwerpunkt der Ausbildung zum Graveur und zur Graveurin sowie zum Metallbildner und 
zur Metallbildnerin in der Vermittlung von gestalterischen Prozessen liegt. Diese sind daher 
im ersten Ausbildungsjahr bei der Ausgestaltung der Lernsituationen mit einzubeziehen. 
 
Der Rahmenlehrplan geht von folgenden Zielen aus: 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 
 leiten ihre Arbeitsaufgaben auf der Grundlage von Kundenaufträgen, Skizzen, Zeichnun-

gen und technischen Dokumenten ab;  
 verwenden Baugruppen und Bauelemente synonym zu den Begriffen Werkzeuge, Werk-

stücke und Spezialwerkzeuge; 
 fertigen Skizzen und Zeichnungen von Werkstücken und Werkzeugen unter Berücksich-

tigung der Oberflächenbeschaffenheit und Werkstoffeigenschaften an;  
 erarbeiten die Gestaltungsgrundsätze und Formgebung unter Einbeziehung der Epochen 

der Stil- und Kunstgeschichte;  
 erlernen und nutzen Kreativitätstechniken zur Ideenfindung bei Entwurfsaufgaben; 
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 wenden neben der Vertiefung der Oberflächendarstellung perspektivische Konstruktionen 
zur räumlichen und plastischen Darstellung der Bauelemente und Baugruppen an; 

 analysieren verschiedene Schriftarten auf deren Formgebung, Wirkung und mögliche 
Einsatzgebiete; 

 erarbeiten typografische Begriffe und Grundregeln der Gestaltung und Historie sowie 
Heraldik und bewerten Anleitungen und Beschilderungen hinsichtlich einer geeigneten 
Darstellungsform; 

 nutzen verschiedene Übertragungstechniken; 
 berücksichtigen bei der Herstellung von Werkstücken den Gestaltungsprozess von der 

Idee über den Entwurf bis zur Präsentation; 
 kontrollieren eigenverantwortlich die ausgeführten Arbeiten und führen gegebenenfalls 

Nacharbeiten durch; 
 prüfen funktionale, qualitative und sicherheitsrelevante Funktionen an Werkstücken und 

an fertigen Produkten; 
 wählen auftragsbezogen Maschinen, Hilfseinrichtungen und Werkzeuge aus; 
 führen und interpretieren Statistiken und Protokolle, insbesondere über Qualitätsdaten; 
 führen die notwendigen Einstell-, Pflege- und Wartungsarbeiten an den von ihnen be-

nutzten Maschinen, Anlagen und Werkzeugen durch; 
 beteiligen sich aktiv an Gruppengesprächen zur Verbesserung von Prozesssicherheit 

und Qualität sowie zur gruppeninternen Arbeitsabstimmung. 

Ausgangspunkt der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lernsituationen in den einzel-
nen Lernfeldern soll der Geschäfts- und Arbeitsprozess des beruflichen Handlungsfeldes 
sein. Dieser ist in den Zielformulierungen der einzelnen Lernfelder abgebildet. 
Die Ziele der Lernfelder sind maßgeblich für die Unterrichtsgestaltung und stellen zusammen 
mit den kursiv dargestellten verbindlichen Inhalten den Mindestumfang dar. Die Lernfelder 
thematisieren jeweils einen vollständigen beruflichen Handlungsablauf. Die Schule entschei-
det im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben eigenstän-
dig über die inhaltliche Ausgestaltung der Lernfelder. Die einzelnen Schulen erhalten somit 
mehr Gestaltungsaufgaben und eine erweiterte didaktische Verantwortung. Es besteht ein 
enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Rahmenlehrplan und dem Ausbildungs-
rahmenplan für die betriebliche Ausbildung. Es wird empfohlen, für die Gestaltung von 
exemplarischen Lernsituationen in den einzelnen Lernfeldern beide Pläne zu Grunde zu le-
gen. 
 
Die vorliegenden Lernfelder konkretisieren das Lernen in beruflichen Handlungen. Die in den 
Lernfeldern didaktisch zusammengefassten thematischen Einheiten orientieren sich an den 
berufsspezifischen Handlungsabläufen. Sie umfassen ganzheitliche Lehr- und Lernprozesse, 
bei denen nicht die Fachsystematik, sondern die ganzheitliche Handlungssystematik zugrun-
de gelegt wurde. 
 
Die fremdsprachlichen Ziele sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert. 
 
Mathematische, naturwissenschaftliche, technische Inhalte sowie sicherheitstechnische, 
ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche und ökologische Aspekte sind in den Lernfeldern 
integrativ zu vermitteln. 
Einschlägige Normen und Rechtsvorschriften sowie Vorschriften zur Arbeitssicherheit sind 
auch dort zugrunde zu legen, wo sie nicht explizit erwähnt werden. 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für die Ausbildungsberufe 
Graveur und Graveurin 
Metallbildner und Metallbildnerin  

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Bauelemente mit handgeführten Werk-
zeugen fertigen 

80   

2 Bauelemente mit Maschinen fertigen 
 

80   

3 Baugruppen herstellen und montieren 
 

80   

4 Technische Systeme instand halten 
 

80   

5 Werkzeuge mit Maschinen herstellen 
 

 60  

6 Muster, Modelle und Formen manuell anfer-
tigen 

 80  

7 Werkstücke rechnergestützt herstellen 
 

 80  

8 Werkstücke aufarbeiten und reparieren 
 

 60  

Graveur und Graveurin 

9 GR Spezialwerkzeuge herstellen 
 

  60 

10 GR Muster, Modelle und Formen rechnergestützt 
entwerfen und anfertigen 

  60 

11 GR Werkstückoberflächen gestalten und ver-
edeln 

  60 

12 GR Werkstücke projektorientiert herstellen  
 

  100 

Metallbildner und Metallbildnerin 

9 MB Werkstücke mit thermischen Fügeverfahren 
herstellen 

  60 

10 MB Formteile und Hohlkörper manuell und ma-
schinell herstellen 

  60 

11 MB Werkstückoberflächen gestalten und ver-
edeln 

  60 

12 MB Werkstücke projektorientiert herstellen 
 

  100 

Summen: insgesamt 880 Stunden 320 280 280 
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Lernfeld 1: 

 
Bauelemente mit handgeführten Werk-
zeugen fertigen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruk-
tiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit handgeführten Werkzeugen 
herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung von berufstypischen Bauelementen 
mit handgeführten Werkzeugen. Dazu werten sie Teil-, Baugruppen- und Gesamtzeichnun-
gen aus, um werkstückbezogene Daten (Maße, Toleranzen, Halbzeug- und Werkstoffbe-
zeichnungen) zu erfassen. Sie erstellen, ändern und ergänzen technische Unterlagen 
(Zeichnungen, Stücklisten und Arbeitspläne) auch mit Hilfe von Anwendungsprogrammen. 
 
Auf der Basis der theoretischen Grundlagen der anzuwendenden Fertigungsverfahren pla-
nen sie die Arbeitsschritte. Sie bereiten den Werkzeugeinsatz vor, indem sie für die ver-
schiedenen Werkstoffgruppen (Eisen-, Nichteisen- und Kunststoffwerkstoffe) die Werkstof-
feigenschaften vergleichen und die geeigneten Werkzeuge auswählen. Sie berechnen die 
Bauteilmasse. 
 
Sie entschlüsseln Werkstoffbezeichnungen und Angaben für Halbzeuge wie Bleche und 
Profile. Sie erläutern die Keilwirkung bei der Spanabnahme, bestimmen die geeigneten 
Werkzeuge und die werkstoffspezifische Werkzeuggeometrie (Frei-, Keil- und Spanwinkel). 
Sie wenden Normen an und bestimmen die Fertigungsparameter. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen den Zusammenhang zwischen den Werkstoffeigen-
schaften und dem Umformverhalten des Werkstoffs beim Biegen her. Sie bestimmen und 
ermitteln die technologischen Daten (Gestreckte Länge, Rückfederung, Biegewinkel und 
Biegeradius). 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Werkzeug- und Werkstückspannmittel und 
Hilfsstoffe aus, bereiten die Herstellung der Bauelemente vor und führen unter Beachtung 
der Bestimmungen zum Arbeitsschutz die Bearbeitungen durch. Sie ermitteln überschlägig 
die Material-, Lohn- und Werkzeugkosten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die verschiedenen Prüfverfahren (Messen und 
Lehren), wählen geeignete Prüfmittel aus, wenden diese an, erstellen die entsprechenden 
Prüfprotokolle und bewerten die Prüfergebnisse. 
 
Sie dokumentieren und erläutern die Auftragsdurchführung, reflektieren, bewerten und prä-
sentieren die Arbeitsergebnisse. Sie optimieren eigene Lern- und Arbeitsabläufe. 
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Lernfeld 2: 

 
Bauelemente mit Maschinen fertigen 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruk-
tiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit Maschinen zu fertigen. 
 
Sie analysieren technische Dokumente wie Teil-, Baugruppen- und Gesamtzeichnungen 
und Arbeitspläne mit dem Ziel, fertigungsbezogene Daten (Toleranzen, Passungen, Ober-
flächenangaben, Halbzeug- und Werkstoffbezeichnungen) auszuwerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen den Ablauf der Fertigungsverfahren. Sie erstellen und 
ergänzen Einzelteilzeichnungen und Arbeitspläne auch mit Hilfe von Anwendungspro-
grammen. 
Sie vergleichen ausgewählte Fertigungsverfahren und ermitteln unter Berücksichtigung 
funktionaler (Funktions- und Qualitätsvorgaben), technologischer (Fertigungsverfahren) und 
wirtschaftlicher (Herstellungszeit, Fertigungskosten) Gesichtspunkte die erforderlichen Fer-
tigungsparameter. 
Sie führen die entsprechenden Berechnungen durch. Dazu nutzen sie technische Unterla-
gen wie Tabellenbücher und Herstellerunterlagen, auch in einer fremden Sprache. Sie pla-
nen den Werkzeugeinsatz, indem sie die spezifischen Werkstoffeigenschaften ermitteln und 
die Schneidstoffeigenschaften berücksichtigen. 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen die geeigneten Werkzeuge und die Werkzeug-
geometrien. Sie wählen werkstoffspezifische und schneidstoffspezifische Kühl- und 
Schmiermittel aus. 
Sie analysieren und beschreiben die Werkzeugbewegungen, den Aufbau und die Wir-
kungsweise von Werkzeugmaschinen und deren mechanischen Komponenten. Die Schüle-
rinnen und Schüler bestimmen die erforderlichen Maschinendaten, bewerten diese und 
stellen die Ergebnisse in anschaulicher Weise dar. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Werkzeuge und Maschinen für die Herstellung 
der Bauelemente vor. Sie beurteilen die Sicherheit von Betriebsmitteln, rüsten die Maschi-
nen und führen unter Beachtung der Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
die Bearbeitungen durch. 
 
Sie analysieren die Einflüsse des Fertigungsprozesses auf Maß- und Oberflächengüte und 
bewerten die Produktqualität. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen entsprechend den qualitativen Vorgaben die Prüfmit-
tel aus und erstellen Prüfpläne und Prüfprotokolle. Sie stellen die Einsatzfähigkeit von 
Prüfmitteln fest, prüfen die Bauteile, dokumentieren und bewerten die Prüfergebnisse (prüf- 
und fertigungsbezogene Fehler). 
 
Sie dokumentieren und erläutern die Auftragsdurchführung, reflektieren, bewerten und prä-
sentieren die Arbeitsergebnisse (Präsentationstechniken) und optimieren eigene Lern- und 
Arbeitsabläufe. 
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Lernfeld 3: 

 
Baugruppen herstellen und montieren 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente zu Baugruppen 
zu montieren und dabei funktionale und qualitative Anforderungen zu berücksichti-
gen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werten technische Dokumente, wie Teil-, Baugruppen- und 
Gesamtzeichnungen, Stücklisten, Technologie-Schemata mit dem Ziel aus, die funktionalen 
Zusammenhänge zu erfassen und zu beschreiben. Auf dieser Grundlage analysieren sie 
den Kraftfluss in der Baugruppe. 
 
Sie planen die Montage von Baugruppen, indem sie sich einen Überblick über die sachge-
rechten Montagereihenfolgen verschaffen. Die Schülerinnen und Schüler erstellen einen 
Montageplan und nutzen verschiedene Strukturierungs- und Darstellungsvarianten (Struk-
turbaum, Tabelle, Flussdiagramm, Explosionszeichnung). 
Sie vergleichen die Strukturierungs- und Darstellungsvarianten hinsichtlich ihrer Aussage-
fähigkeit und der Planungseffektivität. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die 
Wirkprinzipien (kraft-, form-, stoffschlüssig) und wählen geeignete Fügeverfahren aus. Für 
eine sachgerechte Montage bestimmen sie die erforderlichen Werkzeuge, Hilfsmittel und 
Vorrichtungen und begründen ihre Auswahl. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die notwendigen Norm- und Bauteile mit Hilfe techni-
scher Unterlagen (Tabellenbuch, Normblätter, Kataloge, elektronische Medien, Hersteller-
unterlagen) aus. Um die konstruktive Auslegung nachzuvollziehen und um Montagefehler 
zu vermeiden, führen sie die notwendigen Berechnungen durch (Kraft, Drehmoment, Flä-
chenpressung, Reibung, Festigkeit von Schrauben, Werkstoffkennwerte). Sie ermitteln die 
Kenngrößen, erkennen und bewerten die physikalischen Zusammenhänge und führen die 
Montage durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für die Sicherheit am Arbeits-
platz für sich und andere, indem sie sich die Auswirkungen bei Nichtbeachtung der Best-
immungen zum Arbeitsschutz verdeutlichen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Baugruppe auf Funktion und berücksichtigen da-
bei die auftragsspezifischen Anforderungen. Sie entwickeln Prüfkriterien, erstellen Prüfplä-
ne, wenden Prüfmittel an und dokumentieren die Ergebnisse in Prüfprotokollen. 
 
Für ein hohes Qualitätsniveau bewerten die Schülerinnen und Schüler die funktionalen und 
qualitativen Merkmale von Bauelementen und Baugruppen und werten Prüfprotokolle aus. 
Sie leiten Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung ab. Sie reflektie-
ren den Montageprozess und die angewandten Verfahren. Mögliche Fehler werden syste-
matisch auf ihre Ursachen mit den Werkzeugen des Qualitätsmanagements (Ursachen-
Wirkungs-Diagramm) untersucht. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten und präsentieren die Ergebnisse im Team. Sie 
reflektieren ihre Arbeitsweise, optimieren Arbeitsstrategien und eigene Lerntechniken. 
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Lernfeld 4: 

 
Technische Systeme instand halten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Maschinen und Technische 
Systeme im Rahmen der Instandhaltung zu warten, zu inspizieren, instand zu setzen 
und deren Betriebsbereitschaft sicherzustellen und dabei die Sicherheitsvorschriften 
für elektrische Betriebsmittel zu beachten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten die Instandhaltung von Maschinen und Technischen 
Systemen, insbesondere von Betriebsmitteln vor. Dazu planen sie unter Beachtung der 
Sicherheit, der Verfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit die erforderlichen Maßnahmen. 
 
Sie lesen Betriebs- und Bedienungsanleitungen sowie Instandhaltungspläne für Maschinen 
und Technische Systeme, auch in einer fremden Sprache. Die Schülerinnen und Schüler 
ermitteln die Einflüsse auf die Betriebsbereitschaft von Maschinen und Technischen Sys-
temen und beschreiben die Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme. Sie unterscheiden die ver-
schiedenen Maßnahmen zur Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbes-
serung). 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Bezeichnungen und Kennzeichnungen von 
Schmierstoffen, Kühlschmierstoffen, Hydraulikflüssigkeiten und Korrosionsschutzmitteln. 
Sie beschreiben deren Wirkungsweise und Einsatzbereiche. Sie analysieren die Ver-
schleißerscheinungen und stellen die Verschleißursachen fest. Die Schülerinnen und Schü-
ler bereiten die Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen und 
Technischen Systemen vor und führen diese unter Beachtung der Vorschriften zum Um-
weltschutz (Entsorgungsvorschriften) und zum Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stof-
fen durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen den Zusammenhang zwischen den Maßnahmen zur 
Instandhaltung, der Produktqualität und der Maschinenverfügbarkeit im Rahmen der Quali-
tätssicherung dar. Durch Sichtprüfung und unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften für 
elektrische Betriebsmittel erfassen sie mögliche Störstellen an Maschinen und Technischen 
Systemen, prüfen die Funktionen von Sicherheitseinrichtungen und beurteilen deren Be-
triebssicherheit. 
 
Mit Hilfe der Grundlagen der Elektrotechnik und Steuerungstechnik erklären die Schülerin-
nen und Schüler einfache Schaltpläne. Sie messen, berechnen und vergleichen elektrische 
und physikalische Größen. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen Schutzmaßnahmen, 
Schutzarten bei elektrischen Betriebsmitteln. 
 
Sie dokumentieren die durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen und erstellen eine 
Schadensanalyse. Sie beschreiben mögliche Fehlerursachen und leiten Maßnahmen zu 
deren Vermeidung und Behebung ab. 
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Lernfeld 5: 

 
Werkzeuge mit Maschinen herstellen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, berufstypische Werkzeuge 
unter Beachtung der Prozesskenngrößen und der Qualitätsmerkmale durch spanen-
de Fertigungsverfahren herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werten Fertigungsunterlagen (Richtwerttabellen, Diagramme, 
Schaubilder) für die Herstellung von Werkzeugen aus. Sie wählen geeignete Fertigungsver-
fahren aus und planen den Ablauf der Herstellung. Sie beschreiben Aufbau und Funktion 
der eingesetzten Maschinen (Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen) und wählen geeignete 
Werkzeuge, Spann- und Hilfsmittel aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit Anwendung und Einsatzgebieten der gefer-
tigten Werkzeuge vertraut und bringen dabei eigene betriebliche Erfahrungen ein. Dazu 
verwenden sie auch technische Informationen der Maschinenhersteller, auch in einer frem-
den Sprache. Vor Inbetriebnahme der Maschinen informieren sich die Schülerinnen und 
Schüler über die Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz sowie zum 
Umweltschutz und wenden diese an. 
 
Sie führen unter Beachtung von Werkstoffeigenschaften und Spanungsbedingungen Be-
rechnungen (Geschwindigkeit, Drehzahl, Fertigungszeit) durch und legen technologische 
Daten für Maschineneinstellungen fest. Sie achten bei der Auswahl der gewählten Pro-
zesskenngrößen auf Oberflächengüte und Verschleiß und beurteilen Maßnahmen zur Ver-
schleißminderung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen in Abhängigkeit von Anwendung und zu erwar-
tender Belastung die Schneidengeometrie für spanende Werkzeuge und bereiten diese 
durch Anschliff vor. Sie wählen geeignete Schleifmaschinen und -mittel sowie Kühl- und 
Schmierstoffe aus und führen die Arbeiten unter Beachtung des Temperatureinflusses auf 
die Schneidstoffeigenschaften aus. Sie erkennen Fehler beim Anschliff und beseitigen die-
se. 
 
Sie bereiten die Fertigungsschritte zur Wärmebehandlung der gefertigten Werkzeuge (Här-
ten, Anlassen, Vergüten) vor. Sie beeinflussen Werkstoffeigenschaften unter Berücksichti-
gung des Gefügeaufbaus von Stählen durch gezielte Temperaturführung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren die Arbeitsergebnisse und reflektieren den Fer-
tigungsablauf, bewerten die Qualität der Werkzeuge sowie die Eignung der eingesetzten 
Verfahren und machen Vorschläge zur Optimierung. 
 

 
  



 Seite 14 

 
Lernfeld 6: 

 
Muster, Modelle und Formen manuell 
anfertigen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Muster, Modelle und Formen 
unter Anwendung von Gestaltungsprinzipien und technischen Anforderungen manu-
ell zu fertigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge im Hinblick auf Formgestaltung 
und Umsetzbarkeit. Auf dieser Grundlage erstellen sie Skizzen und Entwürfe und setzen 
diese in zwei- und dreidimensionale Zeichnungen unter Berücksichtigung von gestalteri-
schen (Typographische Grundlagen, Anordnung, Proportion, Rhythmus, Takt) und techni-
schen Aspekten um. 
 
Sie planen Fertigungsabläufe unter gestalterischen, technischen und wirtschaftlichen As-
pekten und wählen Werkstoffe, Werkzeuge sowie Hilfsmittel unter Beachtung von Arbeits-, 
Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen aus. Sie erstellen die für den Herstellungs-
prozess und die Qualitätssicherung notwendigen Schablonen und Hilfsformen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Muster, Modelle und Formen aus verschiedenen 
Werkstoffen von Hand und mit manuell geführten Werkzeugmaschinen her. Dabei setzen 
sie unterschiedliche Modelliermassen (Gips, Plastilin, Wachs) und Trennmittel sowie Gieß- 
und Abformverfahren ein. Zur Fertigstellung setzen sie geeignete Fügeverfahren (Kleben, 
Schrauben, Nieten) ein. 
 
Sie prüfen und vermessen die hergestellten Muster, Modelle und Formen im Hinblick auf 
gestalterische und technische Aspekte. Sie kennzeichnen, lagern und pflegen Muster, Mo-
delle und Formen zur Mehrfachverwendung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten, dokumentieren und optimieren im Gruppenge-
spräch den Arbeitsprozess und präsentieren die Arbeitsergebnisse. 
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Lernfeld 7: 

 
Werkstücke rechnergestützt herstellen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 

 

Die Schüler und Schülerinnen besitzen die Kompetenz, Werkstücke im Kundenauf-
trag rechnergestützt zu entwickeln und mit geeigneten Werkstoffen maschinell zu 
fertigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge und die damit verbundenen An-
forderungen an Funktion, Gestaltung und Werkstoffe. 
 
Sie legen den vollständigen Fertigungsablauf sowie die damit verbundenen Entwicklungs- 
und Herstellungsschritte fest. Sie informieren sich über unterschiedliche Dateiformate, wäh-
len das richtige Format für den jeweiligen Prozess sowie die zur Entwicklung von Werkstü-
cken erforderlichen Programme aus. 
 
Sie visualisieren unter Beachtung der Gestaltungsprinzipien mit den Programmen die 
Werkstücke und simulieren die Fertigung. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen das 
Ergebnis auf Form und Funktion. Sie bereiten die Daten für den Einsatz an den Maschinen 
vor und überprüfen diese. 
 
Unter Berücksichtigung von Werkstoff und Dimensionen des Werkstücks übertragen sie die 
Daten an die Maschinen. Die Schülerinnen und Schüler verwenden Betriebsanleitungen 
und Handbücher, auch in einer fremden Sprache. Sie organisieren das Maschinenumfeld 
mit Werkzeugen und Spannmitteln sowie die Werkstückhandhabung.  
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen das Werkstück in der geforderten Qualität (Oberflä-
chenrauigkeit, Form- und Lagetoleranzen), wählen geeignete Methoden zur Konservierung 
der Oberfläche und führen diese aus. 
Sie verpacken das Werkstück und stellen für besondere Fälle eine Verpackung her. Sie 
präsentieren dem Kunden das Werkstück. 
Sie beachten die Bestimmungen des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren im Team den Arbeitsprozess. Sie kontrollieren, 
dokumentieren und bewerten das Arbeitsergebnis im Hinblick auf die Qualität des Werk-
stücks sowie die Eignung der eingesetzten Verfahren und machen Vorschläge zur Optimie-
rung. 
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Lernfeld 8: 

 
Werkstücke aufarbeiten und reparieren 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Durchführbarkeit einer 
Reparatur unter Berücksichtigung kunsthistorischer und stilgeschichtlicher Aspekte 
zu prüfen und diese sach- und kundenorientiert umzusetzen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Kundendaten, dokumentieren den Reparatur-
wunsch und analysieren den Reparaturbedarf mit Hilfe von technischen Unterlagen (Skiz-
zen, Dokumente, Qualitätssicherungsmaßnahmen). Sie recherchieren den Wert des Werk-
stücks unter Berücksichtigung kunsthistorischer und stilgeschichtlicher Aspekte. Die Schü-
lerinnen und Schüler unterscheiden zwischen Reparatur und Restaurierung (Agenda von 
Venedig).  
 
Sie schätzen den Arbeitsaufwand und die Risiken sowie die fachliche, wirtschaftliche, tech-
nologische, zeitliche und personelle Machbarkeit ein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen die Arbeitsschritte und wählen Werkstoffe, Werkzeu-
ge, Geräte und Maschinen unter Beachtung versicherungstechnischer Vorgaben aus. 
Sie unterbreiten den Kunden Reparaturvorschläge, kalkulieren die Reparaturkosten und 
erstellen ein Angebot. Sie nehmen nach Kundenabsprache gewünschte Änderungen im 
Angebot vor und passen die Kalkulation an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein. Sie führen die Reparatur ge-
mäß Kundenauftrag unter Anwendung der Gestaltungsprinzipien durch. 
 
Sie dokumentieren (Fotos, Protokoll) die Reparatur und erstellen eine Rechnung. Sie prä-
sentieren das reparierte Werkstück dem Kunden, ermitteln dessen Zufriedenheit (Kunden-
gespräch, Fragebogen) und gehen angemessen mit Kritik um. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Arbeit hinsichtlich fachlicher, wirtschaftlicher, 
sowie technologischer Aspekte kritisch. Daraus leiten sie betriebswirtschaftliche Folgen ab.  
 

Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzes. Sie bewerten das eigene kundenorientierte Handeln. 
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Ausbildungsberuf Graveur und Graveurin 
 
 
Lernfeld 9 GR: 

 
Spezialwerkzeuge herstellen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Spezialwerkzeuge unter Be-
achtung der Prozesskenngrößen und der Qualitätsmerkmale durch abtragende Ferti-
gungsverfahren herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren den Fertigungsauftrag. Sie informieren sich über 
die Wirkungsweise abtragender Fertigungsverfahren (Laser, Funkenerosion, Ätztechnik) und 
der entsprechenden Maschinen. Sie planen den Arbeitsablauf und beurteilen unter Berück-
sichtigung technologischer und wirtschaftlicher Kriterien den Einsatz dieser Verfahren für die 
Herstellung von Werkzeugen und geforderten Oberflächen, ergänzend zur spanenden und 
umformenden Bearbeitung. 
 
Dazu werten sie technische Dokumente wie Herstellerunterlagen, technologische Beschrei-
bungen, Gesamt-, Baugruppen- und Werkstückzeichnungen auch in einer fremden Sprache 
aus. Bei der Planung berücksichtigen sie Vorgaben zu Genauigkeit und Beschaffenheit der 
Oberfläche sowie den Eigenschaften der Randzone (Form- und Lagetoleranzen, Rauheits-
kenngrößen, Glanzgrad, Oberflächenangaben, Härteangaben). 
 
Sie beachten die geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit (Betriebsanweisungen) und 
übernehmen Verantwortung für ihren persönlichen Schutz und den anderer Mitarbeiter. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen anwendungs- und fertigungsbezogen geeignete Werk-
stoffe und deren Behandlungszustand aus. Sie ermitteln selbständig die für die Bearbeitung 
erforderlichen Kenngrößen und Einstellungen und wenden diese an. Sie spannen die Werk-
stücke verfahrensbezogen und führen die Bearbeitung durch. Die Schülerinnen und Schüler 
erkennen Störungen im Fertigungsprozess und diskutieren in der Gruppe Maßnahmen zur 
Vermeidung. 
 
Zur Überprüfung des Arbeitsergebnisses wenden sie erforderliche Verfahren (Härteprüfung, 
Rauheitsmessung) an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten geltende Vorschriften zur Verwendung sowie um-
weltgerechten Lagerung und Entsorgung von Gefahr- und Betriebsstoffen. 
 
Sie dokumentieren und analysieren Arbeitsabläufe, reflektieren ihre Arbeitsweise, optimieren 
Arbeitsstrategien und eigene Lerntechniken. 
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Lernfeld 10 GR: 

 
Muster, Modelle und Formen rechnerge-
stützt entwerfen und anfertigen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Muster, Modelle und Formen 
unter Anwendung von Gestaltungsprinzipien und technischen Anforderungen ma-
schinell und rechnergestützt zu fertigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge im Hinblick auf Formgestaltung 
und Umsetzbarkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfassen zwei- und dreidimensionale Zeichnungen. Sie ferti-
gen auf eigenen Entwürfen aufbauend, rechnergestützt Zeichnungen unter Berücksichtigung 
von gestalterischen (Typographie, Anordnung, Proportion, Rhythmus, Takt) und technischen 
Aspekten an. Sie informieren sich über entsprechende digitale Fertigungsverfahren, bran-
chenübliche Software sowie Dateiformate und deren Austausch auch in einer fremden Spra-
che. 
 
Sie planen selbständig Fertigungsabläufe, auch unter wirtschaftlichen Aspekten und wählen 
Werkstoffe, Werkzeuge sowie Hilfsstoffe unter Beachtung von Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzmaßnahmen aus. 
 
Sie bereiten Daten mit den Programmen auf, visualisieren die Werkstücke, simulieren die 
Fertigung und überprüfen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen Muster, Modelle und Formen aus verschiedenen 
Werkstoffen mit rechnergesteuerten Maschinen (Fräsmaschine, 3D-Drucker) an. 
 
Sie prüfen und vermessen die hergestellten Muster, Modelle und Formen im Hinblick auf 
gestalterische und technische Aspekte. Sie kennzeichnen, lagern und pflegen Muster, Mo-
delle und Formen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten, dokumentieren, reflektieren und optimieren den 
Arbeitsprozess. Zur Bewältigung von Aufgabenstellungen nutzen sie Problemlösestrategien 
und reflektieren diese eigenständig und in der Gruppe. 
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Lernfeld 11 GR: 

 
Werkstückoberflächen gestalten und 
veredeln 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Werkstückoberflächen unter 
Berücksichtigung gestalterischer und technischer Anforderungen mit Markierungen, 
Kennzeichnungen, Verzierungen und Beschriftungen zu versehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge im Hinblick auf Oberflächenge-
staltung, Verwendungszweck (Druckplatten, Frontplatten, Schilder und Zierelemente im In-
nen- oder Außenbereich) und Umsetzbarkeit. Sie fertigen zwei- und dreidimensionale Zeich-
nungen unter Berücksichtigung von gestalterischen (Struktur, Muster, Licht- und Schatten-
wirkung, Typographie, Ornamentik, Heraldik) und technischen Aspekten an. 
 
Sie planen Fertigungsabläufe unter gestalterischen, technischen und wirtschaftlichen Aspek-
ten und wählen Werkstoffe, Werkzeuge sowie Hilfsmittel unter Beachtung von Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutzmaßnahmen aus.  
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein und stellen hierzu Werkstücke, 
Werkzeuge und Maschinen sowie Spann-, Prüf-, Mess- und Hilfsmittel bereit. 
 
Sie schleifen, polieren und strahlen Werkstückoberflächen aus Stahl, Nichteisenmetallen, 
Kunststoffen und natürlichen Werkstoffen. Sie strukturieren, kennzeichnen, verzieren und 
beschriften diese durch Gravieren, Punzieren, Lasern, Ätzen, Fräsen, Meißeln, Tauschieren, 
Drucken und Folieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen Flächen und Vertiefungen farbig aus, veredeln und pati-
nieren Oberflächen. Sie versiegeln Oberflächen gegen Korrosion (chemische und elektro-
chemische Korrosion) und Oxidation. Sie verwenden, lagern und entsorgen Hilfsstoffe unter 
Beachtung der Umweltschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen das Arbeitsergebnis. Sie dokumentieren den Ar-
beitsablauf, reflektieren selbständig und im Team ihre Arbeitsweise und optimieren ihre Ar-
beitsstrategien.  
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Lernfeld 12 GR: 

 
Werkstücke projektorientiert herstellen  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 

Die Schüler und Schülerinnen besitzen die Kompetenz, Werkstücke im Kundenauftrag 
unter Berücksichtigung des Projektmanagements und der Auftrags- und Funktions-
analyse zu entwickeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen ein Projekt kundenorientiert aus. Dabei berücksichtigen 
sie Methoden des Projektmanagements und der Qualitätssicherung. 
 
In Absprache mit den Kunden ermitteln sie die Anforderungen an das Werkstück. Die Schü-
lerinnen und Schüler entwerfen Werkstücke unter Berücksichtigung der Gestaltungsprinzi-
pien. Bei der Werkstückentwicklung berücksichtigen sie neben funktionalen auch ökonomi-
sche und ökologische Gesichtspunkte und vergleichen Lösungsvarianten. 
 
Sie analysieren den zu leistenden Arbeitsaufwand, planen Termine und Arbeitsmittel. Die 
Schülerinnen und Schüler legen die einzelnen Arbeitsschritte fest, koordinieren ihre Arbeit im 
Team und dokumentieren den Projektablauf in geeigneter Form. 
 
Im Produktentstehungsprozess berücksichtigen sie geeignete Fertigungsverfahren. Dabei 
beachten sie die Wirtschaftlichkeit der Verfahren. Sie beurteilen Eigenschaften und Verwen-
dungsmöglichkeiten der einzusetzenden Werk- und Hilfsstoffe. Hierbei beachten sie die 
Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen exemplarisch Werkstücke in der geforderten Qualität, 
bewerten und dokumentieren den Fertigungsprozess und das Arbeitsergebnis. Sie wählen 
geeignete Oberflächenbehandlungen aus und führen diese durch. Sie ermitteln und beauf-
tragen Dienstleister, falls bestimmte Leistungen nicht mit betrieblichen Mitteln zu erbringen 
sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine ausführliche Dokumentation des Projektes, prä-
sentieren das Werkstück dem Kunden, ermitteln dessen Zufriedenheit und gehen angemes-
sen mit Kritik um. Sie reflektieren den Projektverlauf. 
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Ausbildungsberuf Metallbildner und Metallbildnerin 
 

  

 
Lernfeld 9 MB: 

 
Werkstücke mit thermischen 
Fügeverfahren herstellen  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 

 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Werkstücke unter Beachtung 
von Prozesskenngrößen und Qualitätsmerkmalen mit thermischen Fügeverfahren 
herzustellen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Fertigungsaufträge. Sie informieren sich über die 
Wirkungsweise thermischer Fügeverfahren (Hart- und Weichlöten, Autogen-, Elektroden-, 
Laser-, Schutzgas- und Widerstandsschweißen) und entsprechender Geräte und Anlagen. 
Sie beurteilen unter Berücksichtigung von Werkstoffeigenschaften, technologischer und 
wirtschaftlicher Kriterien den Einsatz dieser Verfahren. Dazu werten sie technische 
Dokumente wie Herstellerunterlagen, technologische Beschreibungen, Gesamt-, 
Baugruppen- und Werkstückzeichnungen (Schweißsymbole) auch in einer fremden Sprache 
aus und beachten rechtliche Regelungen. 
 
Sie wählen Fügeverfahren aus und planen den Arbeitsablauf. Dabei berücksichtigen sie Maß- 
und Formgenauigkeit, Werkstückbeschaffenheit sowie Anforderungen an Festigkeit und 
Aussehen unter Berücksichtigung der gestalterischen Wirkung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ermitteln selbständig die für die Bearbeitung erforderlichen 
Kenngrößen und Einstellungen und wenden diese an. Sie bereiten Verbindungsstellen vor, 
spannen die Werkstücke verfahrensbezogen ein und führen die Verbindung aus. Dabei 
beachten sie Vorschriften zur Arbeitssicherheit (Betriebsanweisungen) und übernehmen 
Verantwortung für ihren persönlichen Schutz und den anderer. 
 
Zur Überprüfung des Arbeitsergebnisses wenden sie erforderliche Prüfverfahren an. Sie 
erkennen Störungen im Fertigungsprozess und diskutieren Maßnahmen zur Vermeidung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten geltende Vorschriften zur Verwendung sowie um-
weltgerechten Lagerung und Entsorgung von Gefahr- und Betriebsstoffen. 
 
Sie dokumentieren und analysieren Arbeitsabläufe, reflektieren ihre Arbeitsweise, optimieren 
Arbeitsstrategien und eigene Lerntechniken. 
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Lernfeld 10 MB: 

 
Formteile und Hohlkörper manuell und 
maschinell herstellen  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Formteile und Hohlkörper mit 
Umformwerkzeugen unter Anwendung von Gestaltungsprinzipien herzustellen und die 
Bauteilqualität zu beurteilen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich unter Berücksichtigung technologischer, 
gestalterischer und wirtschaftlicher Beurteilungskriterien über die Herstellung von Formteilen 
und Hohlkörpern aus Blechen unterschiedlicher Werkstoffe. Dazu werten sie technische 
Dokumente wie Herstellerunterlagen, technologische Beschreibungen, Gesamt-, 
Baugruppen, und Werkstückzeichnungen auch in einer fremden Sprache aus. 
  
Sie planen Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung von Aufbau (Drückfutter, Stab- und 
Scherwerkzeuge, Niederhalter, Ziehstempel, Ziehmatrize), Wirkungsweise von Drück- und 
Tiefziehwerkzeugen (Aufziehen, Einziehen, Projizieren, Einfach und Mehrfachzug, 
Zugabstufung, Treibhämmer und Punzen) und Hilfsmittel (Kühl- und Schmierstoffe). Sie 
stellen Spezialwerkzeuge zur Fertigung der Formteile und Hohlkörper her. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Prozessparameter (Werkstoffeigenschaften, Zug- 
und Druckkräfte am Umformteil, zulässiges Ziehverhältnis) und führen Umformverfahren 
(Drücken, Tiefziehen, Treiben, Ziselieren) durch. Sie beachten Veränderungen der 
Werkstoffeigenschaften und wenden für die weitere Bearbeitung geeignete 
Wärmebehandlungsverfahren (Spannungsarm-, Rekristallisations-, und Weichglühen) an. 
Sie entfernen Oxidschichten (Beizen, Strahlen, Schleifen) und stellen die Formteile und 
Hohlkörper mit der geforderten Oberflächenqualität fertig. 
 
Sie beurteilen die Auswirkungen der Werkzeugparameter und des Verschleißes an 
Werkzeugkomponenten auf die Bauteilqualität. Die Schülerinnen und Schüler prüfen die 
Qualität der Formteile und Hohlkörper anhand von Prüfplänen (Riss- und Faltenbildung, 
Oberflächenstruktur und Oberflächengüte, Maß- und Formgenauigkeit, Gestaltungsvor-
gaben) und erstellen Prüfprotokolle. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sichern die Prozessqualität durch Umsetzen von Pflege- und 
Wartungsplänen für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen. 
 
Sie verwenden Standardsoftware und unterschiedliche Darstellungsformen, um die 
Ergebnisse aufzubereiten und zu präsentieren. Zur Bewältigung von Aufgabenstellungen 
nutzen sie Problemlösestrategien und reflektieren diese eigenständig und in der Gruppe. 
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Lernfeld 11 MB: 

 
Werkstückoberflächen gestalten und 
veredeln 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Werkstückoberflächen unter 
Berücksichtigung gestalterischer und technischer Anforderungen mit Strukturen, Fär-
bungen und Verzierungen zu versehen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge im Hinblick auf Oberflächenge-
staltung, Verwendungszweck (Anwendungen im Innen- oder Außenbereich) und Umsetzbar-
keit. Sie fertigen zwei- und dreidimensionale Zeichnungen unter Berücksichtigung von ge-
stalterischen, restauratorischen, kunsthistorischen und stilistischen Grundsätzen (Struktur, 
Muster, Licht- und Schattenwirkung, Typographie, Ornamentik, Heraldik) sowie technischen 
Aspekten an. 
 
Sie legen Verfahren zur Oberflächengestaltung fest, planen Fertigungsabläufe unter gestal-
terischen, technischen und wirtschaftlichen Aspekten und wählen Werkstoffe, Werkzeuge 
sowie Hilfsmittel unter Beachtung von Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmaßnahmen 
aus.  
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Arbeitsplatz ein und stellen hierzu Werkstücke, 
Werkzeuge und Maschinen sowie Spann-, Prüf-, Mess- und Hilfsmittel bereit. 
 
Sie schleifen, polieren und strahlen Werkstückoberflächen aus Stahl, Nichteisenmetallen, 
Kunststoffen und natürlichen Werkstoffen. Sie strukturieren, verzieren und beschriften diese 
durch Ziselieren, Punzieren, Planieren, Lasern, Ätzen, Fräsen, Meißeln, Tauschieren, Beizen 
und Färben (Brünieren, Patinieren). 
 
Die Schülerinnen und Schüler versiegeln Oberflächen mit Schutzüberzügen (Lacke, Öle und 
Wachse) gegen Korrosion (chemische und elektrochemische Korrosion) und Oxidation und 
diskutieren weitere Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung (Galvanische Verfahren, Feu-
erverzinken, Blattvergolden). Sie verwenden, lagern und entsorgen Hilfsstoffe unter wirt-
schaftlichen Aspekten sowie unter Beachtung der erforderlichen Umweltschutz- und Sicher-
heitsmaßnahmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler überprüfen das Arbeitsergebnis. Sie dokumentieren den Ar-
beitsablauf, reflektieren selbständig und im Team ihre Arbeitsweise und optimieren ihre Ar-
beitsstrategien. 
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Lernfeld 12 MB: 

 
Werkstücke projektorientiert herstellen  

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 100 Stunden 

 

Die Schüler und Schülerinnen besitzen die Kompetenz, Werkstücke im Kundenauftrag 
unter Berücksichtigung des Projektmanagements und der Auftrags- und Funktions-
analyse zu entwickeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen ein Projekt kundenorientiert aus. Dabei berücksichtigen 
sie Methoden des Projektmanagements und der Qualitätssicherung und die Installation von 
elektrischen Bauteilen (historische und zeitgenössische Leuchten). 
 
In Absprache mit den Kunden ermitteln sie die Anforderungen an das Werkstück. Die Schü-
lerinnen und Schüler entwerfen Werkstücke unter Berücksichtigung der Gestaltungsprinzi-
pien. Bei der Werkstückentwicklung berücksichtigen sie neben funktionalen auch ökonomi-
sche und ökologische Gesichtspunkte und vergleichen Lösungsvarianten. 
 
Sie analysieren den zu leistenden Arbeitsaufwand, planen Termine und Arbeitsmittel. Die 
Schülerinnen und Schüler legen die einzelnen Arbeitsschritte fest, koordinieren ihre Arbeit im 
Team und dokumentieren den Projektablauf in geeigneter Form. 
 
Im Produktentstehungsprozess berücksichtigen sie geeignete Fertigungsverfahren. Dabei 
beachten sie die Wirtschaftlichkeit der Verfahren. Sie beurteilen Eigenschaften und Verwen-
dungsmöglichkeiten der einzusetzenden Werk- und Hilfsstoffe. Hierbei beachten sie die 
Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen exemplarisch Werkstücke in der geforderten Qualität, 
bewerten und dokumentieren den Fertigungsprozess und das Arbeitsergebnis. Sie wählen 
geeignete Oberflächenbehandlungen aus und führen diese durch. Sie ermitteln und beauf-
tragen Dienstleister, falls bestimmte Leistungen nicht mit betrieblichen Mitteln zu erbringen 
sind. Sie montieren elektrische Bauteile in Bauelementen unter Berücksichtigung rechtlicher 
Vorschriften vor. Sie veranlassen Endmontage, Abnahme und Übergabe elektrischer Bautei-
le. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine ausführliche Dokumentation des Projektes, prä-
sentieren das Werkstück dem Kunden, ermitteln dessen Zufriedenheit und gehen angemes-
sen mit Kritik um. Sie reflektieren den Projektverlauf. 
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Teil VI Lesehinweise 
 
 
 
 
 
Lernfeld 7: 

 
Werkstücke rechnergestützt herstel-
len 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

Die Schüler und Schülerinnen besitzen die Kompetenz, Werkstücke im 
Kundenauftrag rechnergestützt zu entwickeln und mit geeigneten Werk-
stoffen maschinell zu fertigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren Kundenaufträge und die damit 
verbundenen Anforderungen an Funktion, Gestaltung und Werkstoffe. 
 
Sie legen den vollständigen Fertigungsablauf sowie die damit verbundenen 
Entwicklungs- und Herstellungsschritte fest. Sie informieren sich über unter-
schiedliche Dateiformate, wählen das richtige Format für den jeweiligen Pro-
zess sowie die zur Entwicklung von Werkstücken erforderlichen Programme 
aus. 
 
Sie visualisieren unter Beachtung der Gestaltungsprinzipien mit den Pro-
grammen die Werkstücke und simulieren die Fertigung. Die Schülerinnen und 
Schüler überprüfen das Ergebnis auf Form und Funktion. Sie bereiten die 
Daten für den Einsatz an den Maschinen vor und überprüfen diese. 
 
Unter Berücksichtigung von Werkstoff und Dimensionen des Werkstücks 
übertragen sie die Daten an die Maschinen. Die Schülerinnen und Schüler 
verwenden Betriebsanleitungen und Handbücher, auch in einer fremden 
Sprache. Sie organisieren das Maschinenumfeld mit Werkzeugen und 
Spannmitteln sowie die Werkstückhandhabung.  
 
Die Schülerinnen und Schüler fertigen das Werkstück in der geforderten Qua-
lität (Oberflächenrauigkeit, Form- und Lagetoleranzen), wählen geeignete 
Methoden zur Konservierung der Oberfläche und führen diese aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können das Werkstück sachgerecht verpacken 
und für besondere Fälle eine Verpackung herstellen. Sie präsentieren dem 
Kunden das Werkstück. 
 
Die Schülerinnen und Schüler beachten die Bestimmungen des Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren im Team den Arbeitsprozess. Sie 
kontrollieren, dokumentieren und bewerten das Arbeitsergebnis im Hinblick 
auf die Qualität des Werkstücks sowie die Eignung der eingesetzten Verfah-
ren und machen Vorschläge zur Optimierung. 
 
 

 
 
 

Angabe des Ausbildungsjahres; 
40, 60 oder 80 Stunden 

fortlaufende 
Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 
Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-
ralisierte Beschrei-
bung der Kernkom-
petenz (siehe Be-
zeichnung des Lern-
feldes) am Ende des 
Lernprozesses des 
Lernfeldes 

Fremdsprache ist 
berücksichtigt  

offene Formulierun-
gen ermöglichen den 
Einbezug organisa-
torischer und tech-
nologischer Verän-
derungen 

offene Formulierun-
gen ermöglichen 
unterschiedliche 
methodische Vorge-
hensweisen unter 
Berücksichtigung der 
Sachausstattung der 
Schulen 

Gesamttext gibt 
Hinweise zur Ge-
staltung ganzheitli-
cher Lernsituationen 
über die Handlungs-
phasen hinweg 

verbindliche Min-
destinhalte sind 
kursiv markiert 

Komplexität und 
Wechselwirkungen 
von Handlungen 
sind berücksichtigt 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; Metho-
den-, Lern- und kommunikative Kompetenz 
sind berücksichtigt 



 

Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 
und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 
in den Ausbildungsberufen 

Graveur und Graveurin und Metallbildner und Metallbildnerin 

 
 
 
Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwi-
schen den Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 
 
Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre 
Kompetenzen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwer-
ben. Hierfür existieren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 
 

• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kul-
tusministerkonferenz. 

 

• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmen-
plans, der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 

 
Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusminister-
konferenz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames 
Ergebnisprotokoll") von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen 
und Ausbildern in ständiger Abstimmung zueinander erstellt. 
 
In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans 
den Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und 
sachliche Abstimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Ko-
operation der Lernorte vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
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Entsprechungsliste für die Berufsausbildung 

zum Graveur/zur Graveurin 
 

 Ausbildungsrahmenplanentwurf Stand: 04.11.2015 Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Handlungs-
feld 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten      

1 Herstellungspr
ozesse und 
Arbeits-
abläufe 
planen 

a) technische Zeichnungen oder 
CAD-Daten auswerten 

3 

 X X X alle 

b) Arbeitsschritte und 
Herstellungsprozess mit 
Vorgesetzten und im Team 
abstimmen und festlegen sowie 
Fachausdrücke verwenden 

X X X 

alle 

c) Prüf- und Messmittel festlegen, 
insbesondere Messlupe, 
Bügelmessschraube, 
Messschieber, Fadenzähler, 
Stahlmaßstab und Tiefenmaß zur 
Kontrolle der Arbeitsergebnisse 

X X X 

alle 

d) technische Zeichnungen, auch mit 
CAD-Programmen, erstellen X X X alle außer 4 

e) Hilfsstoffe unterscheiden, 
auswählen und vorbereiten, 
insbesondere Kühlschmierstoffe, 
Laugen und Säuren 

X X X 

alle 

f) Verfügbarkeit von Halbzeugen und 
Hilfsmitteln sowie Werkzeugen, 
Maschinen und Anlagen prüfen, 
Bestellungen veranlassen sowie 
Halbzeuge, Werkstoffe und 
Hilfsmittel annehmen und 
kontrollieren 

X X X 

alle 

g) das Qualitätsmanagementsystem 
des Betriebs anwenden 

 

2 

X X X alle 

h) Kundenanforderungen ermitteln, 
auf Umsetzbarkeit prüfen und mit 
dem betrieblichen 
Leistungsangebot vergleichen 

X X X 

alle außer 4 

i) Skizzen und perspektivische 
Zeichnungen unter 
Berücksichtigung von 
gestalterischen, künstlerischen, 
stilkundlichen und heraldischen 
Aspekten händisch oder 
rechnergestützt erstellen 

X X X 

alle außer 4 

j) Material- und Zeitbedarf ermitteln, 
Kosten abschätzen X X X alle 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf Stand: 04.11.2015 Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Handlungs-
feld 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

k) Werkstücke und Halbzeuge nach 
Form, Kostenaspekten, 
Zusammensetzung und 
Bearbeitbarkeit unterscheiden 
und auswählen 

X X X 

alle außer 4 

l) von anderen erbrachten 
Vorleistungen kontrollieren, 
beurteilen und dokumentieren 

X X X 
alle außer 4 

2 Werkstücke 
durch 
manuelle und 
maschinelle 
Fertigungsverf
ahren für die 
Gravur-, 
Laser- und 
Drucktechnik 
vorbereiten 

a) ihren Arbeitsplatz einrichten, 
Werkstücke, Halb-zeuge, 
Spannmittel, Werkzeuge, Prüf- 
und Messmittel sowie Hilfsmittel, 
insbesondere Kühlschmierstoffe, 
bereitstellen und einsetzen 

5 

 

X X X 

alle außer 4 

b) Werkstücke aus unterschiedlichen 
Werkstoffen nach vorgegebenen 
Maßen anreißen und 
kennzeichnen 

X X X 

alle außer 4 

c) Maschinen einrichten und 
Schutzeinrichtungen anwenden X X X alle außer 1,4 

d) Maschinenwerte zur Bearbeitung 
von Werkstücken ermitteln und 
einstellen 

X X X 
alle außer 1,4 

e) Maschinen programmieren 
 X X 

5,7,8 

9,10,11,12 GR 

f) Werkstücke plan, winklig und maß 
genau unter Beachtung von 
Werkstoffeigenschaften, 
insbesondere durch Trennen, 
Schleifen, Polieren, Feilen, 
Fräsen, Meißeln, Entgraten und 
Schaben bearbeiten 

X X X 

alle außer 4 

g) Werkstücke bohren, 
gewindeschneiden, verschrauben 
und verstiften 

X X X 
3,5,6,7 

9,10,11,12, GR 

h) metallische Werkstücke hart- und 
weichlöten X X X 

3,5,6,7,8 

9,10,11,12, GR 

i) Werkstücke aus Metallen und 
Kunststoffen kleben X X X 

3,5,6,7,8 

9,10,11,12, GR 

j) Stoffeigenschaften von 
Werkstücken verändern, 
insbesondere durch Glühen, 
Härten und Anlassen 

X X X 

alle außer 4 

3 Betriebsmittel 
und 
technische 

a) Betriebsmittel und Gefahrstoffe 
unter Berücksichtigung 
gesetzlicher und betrieblicher 
Vorgaben handhaben 

3 

 
X X X 

alle 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf Stand: 04.11.2015 Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Handlungs-
feld 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

Systeme 
handhaben 
und instand 
halten, mit 
Gefahrstoffen 
und sonstigen 
Werkstoffen 
umgehen 

b) Betriebsmittel und Gefahrstoffe 
gemäß Sicherheitsdatenblättern 
lagern und entsorgen und dies 
dokumentieren 

X X X 
alle 

c) Werkzeuge pflegen und instand 
setzen, Maschinen und Anlagen 
nach Plan warten sowie die 
Wartung dokumentieren 

X X X 
alle 

d) elektrische und pneumatische 
Verbindungen sowie 
Anschlussleitungen auf 
mechanische Beschädigungen 
sichtprüfen 

X   

4 

e) Bauteile nach Anweisung und 
Arbeitsunterlagen demontieren, 
prüfen und instand setzen 

X   
4 

4 Gravierwerkze
uge herstellen 
und instand 
halten 

a) Meißel und Punzen durch 
Schmieden, Formschleifen und 
Feilen anfertigen 

4 

 
X X X 

alle außer 4 

b) Bohrer und Kleinstwerkzeuge 
anschleifen 

X X X alle außer 4 

c) Werkzeuge glühen, härten, 
anlassen und Härte prüfen 

X X X alle außer 4 

d) Stichel und Fräser schleifen und 
prüfen 

X X X 
alle außer 4 

5 Modelle und 
Formen 
anfertigen 

a) ihren Arbeitsplatz einrichten, 
Werkstücke, Halbzeuge, 
Spannmittel, Werkzeuge, Prüf- 
und Messmittel sowie Hilfsmittel, 
bereitstellen und einsetzen 

 3 

 X X 

6 

10,12 GR 

b) CAD-Daten für 3-D-Ausdrucke zur 
Modell- und Formenerstellung 
aufbereiten 

 
X X 

6 

10,12 GR 

c) Modelle unter Beachtung von 
Gestaltungsprinzipien räumlich 
gestalten 

 
X X 

6 

10,12 GR 

d) Schablonen stechen  
X X 

6 

10,12 GR 

e) Modelle und Formen aus Zwei-
Komponenten-Kunststoffen und 
Metallen anfertigen 

 
X X 

6 

10,12 GR 

f) Schablonen und Modelle für 
Stempel- und Prägewerkzeuge 
mit CNC-Programmen anfertigen 

 
X X 

8 

10,12 GR 

g) Modelle abgießen  
X X 

6,8 

10,12 GR 

6 Flachstiche 
anfertigen 

a) ihren Arbeitsplatz einrichten, 
Werkstücke, Halbzeuge, 
Spannmittel, Werkzeuge, Prüf- 
und Messmittel sowie Hilfsmittel 
bereitstellen 

 4 X X X 

alle außer 4 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf Stand: 04.11.2015 Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Handlungs-
feld 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

b) Schriften, Zeichen und Motive in 
Originalgröße und unter 
Maßabstandsveränderungen auf 
Freiformflächen durch Zeichnen 
sowie durch Anätzen oder Lasern 
übertragen und mit Handsticheln 
Flachstichgravuren auf 
unterschiedlichen 
Werkstoffoberflächen ausführen  

X X X 

alle außer 4 

c)  Oberflächen gestalten, 
insbesondere durch 
Glanzstechen, Schraffieren, 
Mattieren, Tremplieren, Meißeln, 
Punzieren und Polieren 

X X X 

alle außer 4 

7 Oberflächen 
gestalten und 
veredeln 

a) ihren Arbeitsplatz einrichten, 
Werkstücke, Halbzeuge, 
Spannmittel, Werkzeuge, Prüf- 
und Messmittel sowie Hilfsmittel 
bereitstellen 

 3 

X X X 

alle außer 4 

b) Oberflächen schleifen, polieren 
und strukturieren 

X X X alle außer 4 

c) Oberflächen durch Stechen, 
Lasern, Ätzen, Fräsen, Meißeln 
und Drucken markieren, 
kennzeichnen, verzieren, 
beschriften und tauschieren 

X X X 

alle außer 4 

d) Frontplatten, Bedientableaus und 
Schilder aus Stahl, NE-Metallen 
und Kunststoffen für Innen- und 
Außenbereiche anfertigen, 
gravieren und farbig auslegen 

 

 X 

11,12 

8 Stempel, 
Form- und 
Prägewerk-
zeuge 
anfertigen 

a) ihren Arbeitsplatz einrichten, 
Werkstücke, Halbzeuge, 
Spannmittel, Werkzeuge, Prüf- 
und Messmittel sowie Hilfsmittel 
bereitstellen 

 4 

 

X X 

7 

9,11,12 GR 

b) Graviervorlagen einlesen und bis 
zur Gravierfähigkeit überarbeiten 

 
X X 

7 

9,12 GR 

c) Reliefgravierprogramme für 
Stempel und Prägewerkzeuge 
erstellen 

 
 X 

12 GR 

d) Messingstempel und -siegel 
manuell und maschinell positiv 
und negativ gravieren 

 
X X 

7 

9,12 GR 

e) Stahlstempel für verschiedene 
Verwendungszwecke gravieren 

 
X X 

7 

9,12 GR 

f) Brennstempel nach 
Verwendungszweck fräsen und 
stechen 

 
X X 

7 

9,12 GR 

g) Prägewerkzeuge aus 
verschiedenen Werkstoffen positiv 
und negativ für Freiformflächen 
manuell und maschinell gravieren 

 
X X 

8 

9,12 GR 
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 Ausbildungsrahmenplanentwurf Stand: 04.11.2015 Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Handlungs-
feld 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

h) Prägewalzen durch maschinelles 
Gravieren sowie durch Lasern 
oder Ätzen herstellen 

 
X X 

9,11,12 GR 

i) Reliefdarstellungen manuell und 
maschinell gravieren, 
insbesondere für Münzen und 
Medaillen 

 
X X 

8 

9,11,12 GR 

j) Erodierelektroden manuell und 
maschinell gravieren 

 
X X 

8 

9,11,12 GR 

k) Stempel und Prägewerkzeuge, 
insbesondere durch Härten, 
Anlassen, Schleifen und Polieren, 
endbearbeiten 

 

X X 

8 

9,11,12 GR 

9 Qualitätssiche
rnde 
Maßnahmen 
durchführen 
und Produkte 
übergeben 

a) Normen und Richtlinien zur 
Sicherung der Qualität einhalten 

3  

X X X alle 

b) Prüfmittel auswählen, deren 
Einsatzfähigkeit kontrollieren und 
herstellen, betriebliche 
Prüfvorschriften anwenden 

X X X 
alle 

c) Vorgesetzte, Kollegen und 
Kunden über Störungen im 
geplanten Auftragsablauf 
informieren sowie 
Lösungsvorschläge aufzeigen 

X X X 

alle 

d) Werkstücke auf Form-, Pass- und 
Maßgenauigkeit sowie Farbe und 
Oberflächenqualität prüfen und 
beurteilen sowie Ergebnisse 
dokumentieren 

X X X 

alle 

e) eigene und von anderen 
erbrachte Leistungen 
kontrollieren, beurteilen und 
dokumentieren 

 2 

X X X 
alle 

f) Zusammenhänge zwischen 
Qualität, Kundenzufriedenheit und 
Betriebserfolg berücksichtigen 

X X X 
alle 

g) Fehler und Störungen feststellen 
und deren Ursachen ermitteln, 
Maßnahmen zur Fehler- und 
Störungsbeseitigung ergreifen 

X X X 
alle 

h) Produkte an Kunden übergeben  
X X 

7,8 

9,10,11,12 GR 

i) Kundenbeanstandungen 
entgegennehmen, beurteilen und 
Maßnahmen zur Bearbeitung 
ergreifen 

 
X X 

7,8 

9,10,11,12 GR 

j) zur kontinuierlichen Verbesserung 
von Arbeits-vorgängen im eigenen 
Arbeitsbereich beitragen 

X X X 
alle 
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Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten      

 Ausbildungsrahmenplanentwurf Rahmenlehrplanentwurf 

Lfd. 
Nr. 

Teil des 
Ausbil-
dungs-
berufs-
bildes 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte im 

Ausbildungsjahr 
in Wochen 

Schuljahr Lernfeld 

1 - 18. 19. - 36. 1. 2. 3.  

1 2 3 4 5 6 

1 Berufsbildung
, Arbeits- und 
Tarifrecht 

a) Bedeutung des 
Ausbildungsvertrages, 
insbesondere Abschluss, Dauer 
und Beendigung erklären 

Während der 
gesamten 

Ausbildungszeit 
zu vermitteln 

   WiSo 

b) gegenseitige Rechte und Pflichten 
aus dem Ausbildungsvertrag 
nennen 

c) Möglichkeiten der beruflichen 
Fortbildung nennen 

d) wesentliche Teile des 
Arbeitsvertrages nennen 

e) wesentliche Bestimmungen der für 
den ausbildenden Betrieb 
geltenden Tarifverträge nennen 

2 Aufbau und 
Organisation 
des 
Ausbildungs-
betriebes 

a) Aufbau und Aufgaben des 
ausbildenden Betriebes erläutern 

während der 
gesamten 

Ausbildung zu 
vermitteln 

   WiSo 

b) Grundfunktionen des ausbildenden 
Betriebes, wie Beschaffung, 
Fertigung, Absatz und Verwaltung 
erklären 

c) Beziehungen des ausbildenden 
Betriebes und seiner Beschäftigten 
zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen 

d) Grundlagen, Aufgaben, und 
Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder 
personalvertretungsrechtlichen 
Organe des ausbildenden 
Betriebes beschreiben 

3 Sicherheit 
und 
Gesundheits-
schutz bei der 
Arbeit 

a) Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung ergreifen 

während der 
gesamten 

Ausbildung zu 
vermitteln 

X X X 

alle 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften 
anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste 
Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 
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4 Umweltschutz Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, 
insbesondere 

 alle 

a) mögliche Umweltbelastungen 
durch den Ausbildungsbetrieb und 
seinen Beitrag zum Umweltschutz 
an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb 
geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen 
und umweltschonenden Energie- 
und Materialverwendung nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und 
Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen 
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Fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

1 Entwerfen von 
Werkstücken 
gemäß Kun-
denanforderun-
gen unter Be-
rücksichtigung 
von Gestal-
tungsgrundsät-
zen  

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 1) 

a) Kunden über das betriebliche 
Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen informieren, 
Kundenanforderungen erfas-
sen und Kunden unter Be-
rücksichtigung ihrer Wünsche 
beraten 

 4 

 X X 
6,7,8 

9,10,11,12 MB 

b) Anregungen unter Nutzung 
von Kreativitätstechniken 
sammeln und auswerten, Ur-
heberrechte und Muster-
schutzbestimmungen beach-
ten 

 X X 
6,7,8 

10,11,12 MB 

c) Skizzen unter Berücksichti-
gung von Gestaltungsprinzi-
pien, insbesondere Anord-
nung, Proportion, Rhythmus 
und Takt, manuell anfertigen 

X X X alle 

d) Entwürfe unter Berücksichti-
gung von Grundsätzen der 
Darstellungstechnik, der Ge-
staltungslehre, der Formge-
bung und der Oberflächenge-
staltung manuell und digital 
anfertigen 

X X X alle außer 4 

e) Entwürfe unter Berücksichti-
gung betrieblicher Vorgaben 
und Qualitätsstandards kon-
trollieren 

 

X X X alle außer 4 

BIBB: Markus Bretschneider  
KMK: Günter Otto Pichl 

Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan 

der Berufsausbildung 
 

zum Metallbildner und zur Metallbildnerin 
(Stand: 23.02.2016) 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

2 manuelles und 
digitales Erstel-
len von Werk-
stück- und 
Werkzeug-
zeichnungen 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 2) 

a) Arbeitsmittel auswählen und 
Arbeitsplätze einrichten 

6  

X X X alle außer 4 

b) technische Zeichnungen  
unter Berücksichtigung von 
Normen und Handbüchern an-
fertigen 

X X X alle außer 4 

c) Körper und Objekte manuell 
abwickeln X X X alle außer 4 

d) technische Begleitunterlagen, 
insbesondere Stücklisten, Ta-
bellen, Diagramme und Prüf-
protokolle, zur Herstellung von 
Werkstücken und Werkzeu-
gen erstellen und verwenden 

X X X alle 

e) Arbeitsergebnisse unter Be-
rücksichtigung betrieblicher 
Vorgaben und Qualitätsstan-
dards kontrollieren und doku-
mentieren 

X X X alle 

f) Arbeitsschritte unter Berück-
sichtigung von Material- und 
Zeitbedarfen sowie wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten eigen-
ständig planen sowie im Team 
und mit Vorgesetzten abstim-
men 

 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X alle 

g) zweidimensionale Gesamt- 
und Detailansichten unter Be-
rücksichtigung von Ferti-
gungsdaten, insbesondere 
Werkstoffeigenschaften, 
Maßtoleranzen und Oberflä-
chenangaben, anfertigen 

X X X alle außer 4 

h) technische Zeichnungen als 
dreidimensionale Gesamt- 
und Detailansichten anfertigen 

X X X alle außer 4 

i)  Auswirkungen spanloser und 
abtragender Fertigungstechni-
ken sowie von Füge- und 
Montagetechniken auf Bema-
ßung, Gestaltung, Oberflä-
chenbeschaffenheit und 
Messbarkeit von Werkstücken 
und Werkzeugen bei der An-
fertigung zweidimensionaler 

X X X alle außer 4 



 
Seite 3 von 17 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

technischer Zeichnungen um-
setzen 

j) Körper und Objekte digital zur 
Ermittlung fertigungsrelevan-
ter Daten geometrisch abwi-
ckeln, dabei fertigungstechni-
sche Berechnungen durchfüh-
ren 

 X X 
7 

10,12 MB 

k)  CAD-Techniken anwenden 
 X X 

6,7,8 
9,10,11,12 MB 

l) technische Begleitunterlagen 
anpassen X X X alle 

3 Planen von 
Herstellungs-
prozessen und 
Arbeitsabläufen 
unter Berück-
sichtigung be-
trieblicher Quali-
tätssicherung 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 3) 

a) betriebliche Regeln zur Quali-
tätssicherung anwenden 

 

 

 

4 

 

X X X alle 

b) Herstellungsprozesse und 
Arbeitsabläufe gemäß Ar-
beitsaufträgen, insbesondere 
auf Grundlage technischer 
Zeichnungen, eigenständig 
und im Team planen sowie 
Arbeitsschritte unter Berück-
sichtigung zeitlicher Abläufe, 
betrieblicher Vorgaben und 
Fremdleistungen festlegen 
und dokumentieren 

X X X alle 

c) Halbzeuge und Hilfsmittel 
sowie Werkzeuge, Maschinen 
und Anlagen festlegen und 
Arbeitsplätze vorbereiten 

X X X alle 

d) die Umsetzung der Planung 
überprüfen X X X alle 

e) mit Vorgesetzten, Kollegen 
und Kolleginnen sowie im 
Team situationsgerecht kom-
munizieren, Sachverhalte dar-
stellen und dabei Fachaus-
drücke verwenden 

 4 

X X X alle 

f) Informationen, auch aus eng-
lischsprachigen Unterlagen, 
entnehmen und anwenden 

X X X alle 

g) die Verfügbarkeit von Halb-
zeugen und Hilfsmitteln sowie 

X X X alle 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

Werkzeugen, Maschinen und 
Anlagen prüfen, Bestellungen 
durchführen sowie Halbzeuge, 
Werkstoffe und Hilfsmittel an-
nehmen und kontrollieren  

h) Arbeitsergebnisse prüfen, 
Qualitätsmängel und deren 
Ursachen identifizieren, zu de-
ren Beseitigung beitragen und 
diese dokumentieren 

X X X alle 

i) Optimierungspotenzial von 
Herstellungsprozessen  auf-
zeigen 

X X X alle 

4 Anfertigen von 
Mustern, Model-
le und Formen 
gemäß Kun-
denanforderun-
gen 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 4) 

a) Muster aus metallischen und 
nichtmetallischen Werkstoffen 
manuell anfertigen 

6   X X 
6 

10,12 MB 

b) Muster aus metallischen und 
nichtmetallischen Werkstoffen 
digital anfertigen 

 10 

 X X 
6 

10,12 MB 

c) Anschauungs- und Funkti-
onsmodelle aus metallischen 
und nichtmetallischen Werk-
stoffen anfertigen 

 X X 
6 

10,12 MB 

d) Formen aus metallischen und 
nichtmetallischen Werkstoffen 
unter Berücksichtigung unter-
schiedlicher Herstellungsver-
fahren für die Produktion an-
fertigen 

 X X 
6 

10,12 MB 

e) CAD-Zeichnungen für dreidi-
mensionale Ausdrucke zur 
Muster-, Modell- und Formen-
erstellung aufbereiten 

  X 10,12 MB 

5 Bearbeiten von 
Werkstücken 
durch abtragen-
de, umformende 
und oberflä-
chenverändern-

a) Halbzeuge unter Berücksichti-
gung des Verwendungszwe-
ckes und von Werkstoffeigen-
schaften zur Verarbeitung 
auswählen 

 

 

 

 

 X X X alle außer 4 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

de Verfahren 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 5) 

b) Werkzeuge, Maschinen und 
Anlagen nach Bearbeitungs-
verfahren und Werkstoffen 
auswählen 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

X X X alle außer 4 

c) Einstellwerte von Maschinen 
und Anlagen zur Bearbeitung 
von Werkstücken ermitteln 
und umsetzen 

X X X 
alle außer 

1 und 4 

d) an der Programmierung und 
Bedienung von digital gesteu-
erten Systemen, insbesondere 
CNC-Anlagen, mitwirken 

 X X 
5,7 

10,11,12 MB 

e) Kühl- und Schmierstoffe nach 
Bearbeitungsverfahren aus-
wählen und einsetzen 

X X X alle außer 1 

f) Werkstücke mittels spanloser 
Verfahren, insbesondere 
durch Biegen, Drücken, Kan-
ten, Planieren, Richten, 
Schmieden, Treiben und 
Trennen, manuell und ma-
schinell bearbeiten 

X X X 
1,2,6,7,8 

10,11,12 MB 

g) Werkstücke mittels abtragen-
der Verfahren, insbesondere 
durch Bohren, Drehen, Feilen, 
Fräsen, Meißeln, Schaben, 
Trennen, Schleifen und Polie-
ren, manuell und maschinell 
bearbeiten 

X X X alle außer 4 

h) Stoffeigenschaften von Werk-
stücken unter Berücksichti-
gung von Anforderungen ver-
ändern, insbesondere durch 
Glühen, Härten, Anlassen und 
Kaltverfestigen 

X X X alle außer 4 

6 Verbinden von 
metallischen 
und nichtmetal-
lischen Werk-

a) die Beschaffenheit und Form-
toleranzen von Fügeflächen 
prüfen 

 

 
 X X X alle außer 4 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

stücken mittels 
formschlüssiger 
und stoffschlüs-
siger Fügetech-
niken 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 6) 

b) Oberflächen entsprechend 
Werkstoffen und Fügetechni-
ken vorbereiten 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

X X X alle außer 4 

c) Gewinde herstellen X X X 
3,5,6,8 

9,10,12 MB 

d) Vorrichtungen herstellen und 
Werkstücke in montagege-
rechter Lage fixieren 

X X X alle außer 4 

e) Werkstücke und deren Kom-
ponenten mittels formschlüs-
siger Verfahren, insbesondere 
durch Aufschrumpfen, Bör-
deln, Nieten, Verdübeln, Ver-
schrauben, Verstiften und 
Verzapfen, verbinden 

X X X 
3,5,6,8 

9,10,12 MB 

f) mechanisch bewegliche Bau-
gruppen und Verbindungen 
herstellen 

X X X 
3,6 

9,10,12 MB 

g) Werkstücke und deren Kom-
ponenten mittels stoffschlüs-
siger Verfahren, insbesondere 
durch Hartlöten, Weichlöten, 
Kleben und Schweißen, mon-
tieren 

X X X 
3,5,6,8 

9,10,12 MB 

h) Auswirkungen thermischer 
Fügetechniken auf die Stoffei-
genschaften von Werkstücken 
beurteilen 

X X X 
3,5,6,8 

9,10,12 MB 

7 Bearbeiten, 
Beschichten 
und Versiegeln 
von Oberflächen 
unter Beachtung 
des Korrosions- 
und Oxidations-
schutzes  

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 7) 

a) Korrosions- und Oxidations-
schutz beachten 

14 

 

 

 

X X X alle 

b) Verfahren zur Oberflächenge-
staltung unter Berücksichti-
gung von Werkstoff- und 
Werkstückeigenschaften fest-
legen sowie nach Vorgaben 
auswählen 

X X X alle außer 4 

c) Oberflächen nach gestalteri-
schen Vorgaben bearbeiten, 
insbesondere durch Mattieren, 

X X X alle außer 4 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

Sandstrahlen, Schleifen, Po-
lieren und Patinieren 

d) metallische Oberflächen mit 
Schutzüberzügen, insbeson-
dere mit Lacken, Ölen und 
Wachsen, versehen 

X X X alle 

8 Messen und 
Prüfen von 
Werkstücken 
und Werkzeu-
gen sowie 
Übergeben an 
Kunden 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 8) 

a) Mess- und Prüfverfahren in 
Abhängigkeit von Herstel-
lungs- und Bearbeitungsver-
fahren auswählen  

6  

X X X alle 

b) Formen, Farben und Oberflä-
chen von Werkstücken und 
Werkzeugen nach Vorgaben 
sichtprüfen 

X X X alle 

c) Hilfsmittel zum Messen und 
Prüfen sowie Prüfschablonen 
herstellen 

 X X 
6,7,8 

9,10,11,12 MB 

d) die Maßhaltigkeit von Werk-
stücken und Werkzeugen 
durch Lehren sowie manuelles 
und digitales Messen nach 
Vorgaben, insbesondere 
technische Zeichnungen, prü-
fen 

X X X alle 

e) Funktionsprüfungen von 
Werkstücken und Werkzeu-
gen nach Vorgaben durchfüh-
ren 

X X X alle 

f) Prüfprotokolle führen und 
auswerten sowie Prüfergeb-
nisse beurteilen und bei Ab-
weichungen Maßnahmen er-
greifen 

X X X alle 

g) Produkte an Kunden überge-
ben, Kundenbeanstandungen 
entgegen nehmen und beur-
teilen 

 X X 
7,8 

9,10,11,12 MB 

9 Handhaben von 
Betriebsmitteln 
und Gefahrstof-

a) Betriebsmittel und Gefahrstof-
fe unter Berücksichtigung ge-
setzlicher und betrieblicher 

 

 
 X X X alle 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Monaten 

Schuljahr Lernfeld(er) 

 1.-18. 19.-36. 1 2 3  

1 2 3 4 5 6 

fen sowie In-
standhalten von 
Werkzeugen, 
Maschinen und 
Anlagen 

(§ 4 Absatz 2 
Nummer 9) 

Vorgaben handhaben  

 

 

 

 

6 

b) Lagerbestände kontrollieren, 
den Bedarf an Betriebsmitteln 
ermitteln und deren Beschaf-
fung veranlassen  

X X X alle 

c) die Lagerung und Entsorgung 
von Betriebsmitteln und Ge-
fahrstoffen gemäß Sicher-
heitsdatenblättern durchführen 
und dokumentieren 

X X X 
4,5,6,7,8 

9,10,11,12 MB 

d) Werkzeuge pflegen und in-
stand halten, Maschinen und 
Anlagen nach Plan warten 
sowie deren Wartung doku-
mentieren 

X X X alle 

 

 

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Gürtlertechnik 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

1 Planen der 
Herstellung von 
Gussteilen 
sowie Bearbei-
ten von Gusstei-
len und deren 
Oberflächen  

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 1) 

a) Modelle und Vorlagen unter 
Berücksichtigung von Kun-
denwünschen, technisch-
funktionalen Vorgaben und 
technischen Zeichnungen zum 
Gießen planen und herstellen, 
dabei Werkstoffe und deren 
Schwundmaße sowie Guss-
verfahren berücksichtigen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 X X 
6,8 

12 MB 

b) Gussteile mittels spanloser 
Verfahren, insbesondere 
durch Richten, Ziselieren, 
Planieren und Mattieren, be-

 X X 
8 

11,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

arbeiten  

 

 

 

 

10 

c) Gussteile mittels abtragender 
Verfahren, insbesondere 
durch Bohren, Drehen, Feilen, 
Fräsen, Trennen, Meißeln, 
Schaben, Schleifen und Polie-
ren, bearbeiten 

 X X 
8 

11,12 MB 

d) gießtechnisch bedingte Ober-
flächenveränderungen wie 
Angüsse, Lunker und Poren 
bearbeiten, insbesondere 
durch Einsetzen metallischer 
Elemente, Auftragsschweißen, 
Löten, Fräsen, Meißeln, 
Schleifen und Ziselieren 

 X X 
8 

11,12 MB 

e) Gussteile unter Berücksichti-
gung kunsthistorischer und sti-
listischer Grundsätze reparie-
ren 

 X X 
8 

12 MB 

f) Oberflächenstrukturen nach 
Gestaltungsvorgaben, insbe-
sondere Ornamentik, ziselie-
ren, strukturieren, beizen, 
brünieren und patinieren 

 X X 
8 

11,12 MB 

2 Herstellen und 
Bearbeiten von 
Formteilen und 
Hohlkörpern  

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 2) 

a) Werkstoffe gemäß Verwen-
dungszwecken auswählen 

 

30 

  X 10,12 MB 

b) Formteile und Hohlkörper unter 
Berücksichtigung von Kunden-
wünschen, technisch-
funktionalen Vorgaben und 
technischen Zeichnungen her-
stellen 

 X X 
8 

10,12 MB 

c) Formteile und Hohlkörper unter 
Berücksichtigung, kunsthistori-
scher und stilistischer Grunds-
ätze nach Vorgaben reparieren 

 X X 
8 

12 MB 

d) Formteile und Hohlkörper mit-
tels spanloser Verfahren, ins-
besondere mittels Richten, 
Treiben, Aufziehen, Auftiefen, 
Schmieden, Kanten, Biegen, 
Ziselieren und Treibziselieren, 
Planieren und Mattieren, plas-
tisch verformen 

  X 10,12 MB 

e) Formteile und Hohlkörper mit-
tels abtragender Verfahren,   X 10,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

insbesondere durch Bohren, 
Drehen, Feilen, Fräsen, Tren-
nen, Meißeln, Schaben, Schlei-
fen und Polieren, bearbeiten 

f) Fehlstellen und Poren beseiti-
gen, insbesondere durch Ein-
setzen metallischer Elemente, 
Auftragsschweißen und Pun-
zieren 

 X X 
8 

10,12 MB 

g) Oberflächenstrukturen an 
Formteilen und Hohlkörpern 
nach Gestaltungsvorgaben, 
insbesondere Ornamentik, zi-
selieren, strukturieren und tau-
schieren, beizen, brünieren 
und patinieren 

 X X 
8 

10,11,12 MB 

3 Planen, Vorbe-
reiten und Her-
stellen von 
Bauelementen 
zur Elektrifizie-
rung  

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 3) 

a) Bauelemente, insbesondere 
Leuchten, für den Einbau und 
die Installation elektrischer 
Bauteile unter Berücksichti-
gung rechtlicher Bestimmun-
gen und Normen zur Elektrifi-
zierung planen, vorbereiten 
und herstellen 

 

6 

 

  X 12 

b) historische Leuchten für den 
Einbau und die Installation von 
elektrischen Bauteilen unter 
Berücksichtigung von Kunden-
wünschen sowie kunsthistori-
schen und architektonischen 
Grundsätzen planen, vorberei-
ten und bearbeiten 

  X 12 

c) elektrische Bauteile in Bauele-
menten, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Normen 
des Verbandes Elektrotechnik, 
Elektronik und Informations-
technik (VDE), vormontieren 

  X 12 

d) die Endmontage und Abnahme 
elektrischer Bauteile veranlas-
sen und Bauteile übergeben 

  X 12 

4 Herstellen von 
Spezialwerk-
zeugen 

(§ 4 Absatz 3 
Nummer 4) 

a) Werkstoffe gemäß Verwen-
dungszweck für die Herstellung 
von Spezialwerkzeugen aus-
wählen 

 

8 
X X X 

1,5 
10,11,12 MB 

b) Meißel, Punzen und Schaber 
manuell herstellen 

X X X 
1,5 

10,11,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

 c) Umformwerkzeuge und Hilfs-
mittel, insbesondere Vorrich-
tungen und Werkzeuge für 
Treib- und Biegearbeiten, ma-
nuell und maschinell herstellen 

X X X 
1,5 

10,11,12 MB 

 

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Metalldrücktechnik 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

1 Herstellen von 
rotationssym-
metrischen 
Hohlkörpern 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 1) 

a) die Herstellung von Hohlkör-
pern mit konischen, kugeligen 
und zylindrischen Grundfor-
men unter Berücksichtigung 
von Kundenanforderungen, 
Material- und Stoffeigenschaf-
ten sowie technischer Um-
setzbarkeit planen 

 

33 

 

 X X 
6 

10,12 MB 

b) metalldrückende Verfahren, 
insbesondere  Aufdrücken, 
Einziehen, Projizieren, Aus-
bauchen, Bordieren und Stre-
cken, auswählen 

 X X 
6 

10,12 MB 

c) Drückfutter, Drückwerkzeuge, 
Drückmaschinen und Ferti-
gungsanlagen auswählen und 
einrichten, Schmiermittel aus-
wählen 

 X X 
6 

10,12 MB 

d) Hohlkörper durch metalldrü-
ckende Verfahren mit formen-
den Stabwerkzeugen, insbe-
sondere Aufzieh-, Kolben-, 
Lang- und Löffelstähle, Bron-
zestäbe sowie Drückrollen 
und Drückscheren, manuell 
herstellen, dabei Änderungen 
von Material- und Stoffeigen-
schaften beachten 

 X X 
6 

10,12 MB 

e) Hohlkörper durch metalldrü-
ckende Verfahren maschinell 

 X X 
6 

10,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

herstellen, insbesondere 
durch Drück-, Aufzieh-, Eck-, 
Wulst-, Bordier- und Profilier-
rollen, dabei Änderungen von 
Material- und Stoffeigenschaf-
ten beachten 

f) Hohlkörper für die weitere 
Bearbeitung mit schneidenden 
Stabwerkzeugen, insbesonde-
re Abstech-, Dreh- und Spitz-
stahl, bearbeiten 

 X X 
6 

10,12 MB 

g) Hohlkörper für die weitere 
Bearbeitung mit Wärme be-
handeln, dabei Änderungen 
von Material- und Stoffeigen-
schaften beachten 

 X X 
6 

10,12 MB 

h) Oxidschichten entfernen 
 X X 

6 
10,12 MB 

i) Hohlkörper durch Glätten und 
Planieren fertigstellen sowie 
Oberflächen entfetten und 
schleifen 

 X X 
6 

10,12 MB 

j) Hohlkörper unter Berücksich-
tigung von Kundenanforde-
rungen sowie betrieblicher 
Vorgaben und Qualitätsstan-
dards kontrollieren 

 X X 
6 

10,12 MB 

2 Herstellen von 
Drückfuttern 
und Drückwerk-
zeugen 

(§ 4 Absatz 4 
Nummer 2) 

a) die Herstellung von Drückfut-
tern planen 

 

21 

 X X 
6 

10,12 MB 

b) Futterrohlinge unter Berück-
sichtigung von Kundenanforde-
rungen an Endprodukte, zu be-
arbeitende Werkstoffe und Fer-
tigungsstückzahlen aus nicht-
metallischen und metallischen 
Werkstoffen auswählen 

 X X 
6 

10,12 MB 

c) Drückfutter aus nichtmetalli-
schen und metallischen Werk-
stoffen manuell und maschinell 
herstellen 

 X X 
6 

10,12 MB 

d) Futterkerne und Vorlagen aus 
nichtmetallischen und metalli-
schen Werkstoffen maschinell 
herstellen 

 X X 
6 

10,12 MB 

e) Drückwerkzeuge aus nichtme-
tallischen und metallischen 
Werkstoffen, insbesondere Bo-

 X X 
6 

10,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

denstahl, Drückrollen, Drück-
scheren, Kolbenstahl und 
Langstahl, für handgeführte 
Drückmaschinen herstellen 

f) Drückwerkzeuge aus nichtme-
tallischen und metallischen 
Werkstoffen, insbesondere 
Bordierrollen, Drückrollen und 
Profilierrollen, zur maschinellen 
Bearbeitung von Hohlkörpern 
herstellen 

 X X 
6 

10,12 MB 

g) Drückfutter und Drückwerkzeu-
ge unter Berücksichtigung von 
technischen Zeichnungen und 
betrieblichen Qualitätsvorga-
ben kontrollieren 

 X X 
6 

10,12 MB 

 

Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Ziseliertechnik 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

1 Anfertigen von 
künstlerischen 
Entwürfen und 
Modellen  

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 1) 

a) Objekte, insbesondere Emb-
leme, Monogramme, Orna-
mente, Logos, Reliefs, Schrif-
ten und Skulpturen, unter Be-
rücksichtigung von Kunden-
wünschen, technischen 
Zeichnungen, Regeln der Ge-
staltung und Formgebung so-
wie Stilelementen, entwerfen 

 

9 

 X X 
6,7,8 

10,11,12 MB 

b) Band-, Kreis- und Flächen-
formen unter Beachtung von 
Regeln der Gestaltung und 
Formgebung entwickeln 

 X X 
6,7,8 

10,11,12 MB 

c) Wappen nach heraldischen 
Regeln entwerfen 

 X X 
6,8 

12 MB 

d) digitale Modelle unter Berück-  X X 7 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

sichtigung der Besonderheiten 
gieß- und fertigungstechni-
scher Verfahren herstellen 

10,12 MB 

e) plastische Modelle aus Nicht-
metallen und Metallen unter 
Berücksichtigung der Beson-
derheiten gieß- und ferti-
gungstechnischer Anforde-
rungen manuell und maschi-
nell herstellen  

 X X 
6,7 

10,12 MB 

f) künstlerische Entwürfe im 3D-
Druckverfahren anfertigen 

 X X 
7,8 

10,12 MB 

g) kunsthistorische Formen aus 
unterschiedlichen Werkstoffen 
für Restaurierungen anfertigen 

 X X 
8 

12 MB 

h) hergestellte Modelle unter 
Berücksichtigung nachfolgen-
der Bearbeitungsschritte kon-
trollieren und zum Abgießen 
übergeben 

 X X 
6 

10,12 MB 

2 Gestaltendes 
Bearbeiten und 
Ziselieren von 
ein- und mehr-
teiligen Abgüs-
sen  

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 2) 

a) gießtechnisch bedingte Ober-
flächenveränderungen wie An-
güsse, Lunker und Poren bear-
beiten, insbesondere durch 
Einsetzen metallischer Elemen-
te, Auftragsschweißen, Löten, 
Fräsen, Meißeln, Schleifen und 
Ziselieren 

 

20 

 

 X X 
6,8 

9,10,11,12 MB 

b) mehrteilige Abgüsse, insbe-
sondere durch Hart- und 
Weichlöten sowie Wolframi-
nertgas- und Metallaktivgas-
schweißen, verbinden 

 X X 
8,9 

12 MB 

c) Oberflächenstrukturen von 
Gussverbindungen formbezo-
gen angleichen 

 X X 
8,9 

11,12 MB 

d) Abgüsse nach gestalterischen 
Vorgaben manuell und ma-
schinell bearbeiten, insbeson-
dere durch Fräsen, Feilen, 
Schleifen, Strukturieren, Tau-
schieren, Punzieren, Mattieren, 
Ziselieren und Polieren 

 X X 
8,9 

11,12 MB 

e) Oberflächenstrukturen von 
Objekten für die weitere Bear-
beitung der Abgüsse durch 
Sandstrahlen angleichen 

  X 11,12 MB 
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Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 
3 4 5 6 

f) Oberflächen patinieren  X X 8 
11,12 MB 

g) Objekte unter Berücksichtigung 
von Kundenwünschen, Entwür-
fen, betrieblichen Vorgaben 
und Qualitätsstandards kontrol-
lieren 

 X X 
6,8 

9,10,11,12 MB 

3 Herstellen von 
Hohlkörpern 
und Reliefs  

(§ 4 Absatz 5 
Nummer 3) 

a) Bleche zur Herstellung von 
Hohlkörpern und Reliefs aus-
wählen 

 

9 

 X X 
6,8 

10,11,12 MB 

b) Treibwerkzeuge, insbesondere 
Holzpunzen sowie Treibhäm-
mer, -punzen und -unterlagen, 
zur Herstellung von Hohlkör-
pern und Reliefs auswählen 

 X X 6,8 
10,11,12 MB 

c) Hohlkörper und Reliefs unter 
Berücksichtigung von Kunden-
wünschen, technisch-
funktionalen Vorgaben und 
technischen Zeichnungen so-
wie kunsthistorischen und ar-
chitektonischen Aspekten her-
stellen 

 X X 6,8 
10,11,12 MB 

d) Bleche unter Berücksichtigung 
von Material- und Stoffeigen-
schaften spanlos umformen, 
insbesondere durch Dengeln 
und Prellen 

 X X 6,8 
10,11,12 MB 

4 Herstellen von 
Ziselier- und 
Treibwerkzeu-
gen 

(§ 5 Absatz 5 
Nummer 4) 

 

a) Werkstoffe gemäß Verwen-
dungszweck für die Herstellung 
von Ziselierwerkzeugen aus-
wählen 

 

16 

X X X 
1,5 

10,11,12 MB 

b) Ziseliermeißel, Punzen und 
Schaber manuell herstellen, 
insbesondere durch Schmie-
den und Härten 

X X X 
1,5 

10,11,12 MB 

c) Treibwerkzeuge, insbesondere 
Holzpunzen sowie Treibhäm-
mer, -punzen und -unterlagen, 
manuell herstellen 

X X X 1,5 
10,11,12 MB 

d) Schablonen und Umformwerk-
zeuge gemäß Verwendungs-
zweck herstellen 

X X X 
1,5 

10,11,12 MB 
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Fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 23.02.2016 

Rahmenlehrplan 
Stand: 23.02.2016 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche  
Richtwerte im  

Ausbildungsjahr  
in Wochen 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1.-18. 19.-36. 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

1 Berufsbildung, 
Arbeits- und 
Tarifrecht 

(§ 5 Absatz 6 
Nummer 1) 

 

a) Bedeutung des Ausbildungs-
vertrages, insbesondere Ab-
schluss, Dauer und Beendi-
gung, erklären 

während der ge-
samten  

Ausbildungszeit zu 
vermitteln 

   WiSo 

b) gegenseitige Rechte und 
Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen 

   WiSo 

c) Möglichkeiten der beruflichen 
Fortbildung nennen    WiSo 

d) wesentliche Teile des Arbeits-
vertrages nennen    WiSo 

e) wesentliche Bestimmungen der 
für den ausbildenden Betrieb 
geltenden Tarifverträge nennen 

   WiSo 

2 Aufbau und 
Organisation 
des ausbilden-
den Betriebes 

(§ 5 Absatz 6 
Nummer 2) 

 

a) Aufbau und Aufgaben des 
ausbildenden Betriebes erläu-
tern  

 

 

 

 

 

während der ge-
samten  

Ausbildungszeit zu 
vermitteln 

   WiSo 

b) Grundfunktionen des ausbil-
denden Betriebes wie Beschaf-
fung, Fertigung, Absatz und 
Verwaltung erklären  

   WiSo 

c) Beziehungen des ausbildenden 
Betriebes und seiner Beleg-
schaft zu Wirtschaftsorganisa-
tionen, Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen  

   WiSo 

d) Grundlagen, Aufgaben und 
Arbeitsweise der betriebsver-
fassungs- oder personalvertre-
tungsrechtlichen Organe des 
ausbildenden Betriebes be-
schreiben  

   WiSo 

3 Sicherheit und 
Gesundheits-
schutz bei der 
Arbeit 

a) Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung ergreifen 

während der ge-
samten  

Ausbildungszeit zu 
vermitteln 

X X X alle 
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(§ 5 Absatz 6 
Nummer 3) 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschrif-
ten anwenden 

X X X alle 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

X X X alle 

d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen 
zur Brandbekämpfung ergrei-
fen 

X X X alle 

4 Umweltschutz 

(§ 5 Absatz 6 
Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, 
insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen 
durch den ausbildenden Be-
trieb und seinen Beitrag zum 
Umweltschutz an Beispielen 
erklären 

während der ge-
samten  

Ausbildungszeit zu 
vermitteln 

X X X alle 

b) für den ausbildenden Betrieb 
geltende Regelungen des Um-
weltschutzes anwenden 

X X X alle 

c) Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwen-
dung nutzen 

X X X alle 

d) Abfälle vermeiden, Stoffe und 
Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen 

X X X alle 

 


